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05.12.2005 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
Änderungsantrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über  
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  
Haushaltsjahr 2006 (Haushaltsgesetz 2006) und zur Änderung  
anderer Rechtsvorschriften 
Drucksache 16/4584 
 
 
 
- Einzelplan 04 - 
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel 04 76  Übrige Einnahmen und Ausgaben im 

Abschnitt Unterricht und Erziehung 
   
Zu Titelgruppe 73  NEU Schulentwicklung nach externer 

Evaluation 
 
  Ende November 2005 begann die 

kontinuierliche externe Evaluation hessischer 
Schulen mit einer Pilotphase. Zunächst 
werden 50 Schulen, die sich freiwillig 
gemeldet hatten, evaluiert. Ab dem 
Schuljahr 2006/07 wird der Prozess der 
externen Evaluation für alle hessischen 
Schulen verpflichtend. Bisher sind keine 
ausreichenden Ressourcen und 
Unterstützungsmaßnahmen für Schulen 
gewährleistet, bei denen 
Verbesserungsbedarf festgestellt wurde. Aus 
der externen Evaluierung müssen aber auch 
Konsequenzen gezogen und 
Verbesserungsprozesse eingeleitet werden. 
Für schulische Entwicklungsprozesse sollen 
daher zunächst alle evaluierten Schulen 
jeweils drei Jahre lang 5.000 Euro erhalten, 
um Veränderungen auf der Grundlage der 
Ergebnisse der externen Evaluation 
vornehmen zu können. Dazu werden Mittel 
in Höhe von 250.000 Euro bereitgestellt. 
Die Mittel sollen in den Folgezeiten mit der 
Zahl der evaluierten Schulen aufwachsen. 
Perspektivisch soll mit den Mitteln ein 
Unterstützungssystem für die Schulen 
aufgebaut werden, bei dem die Schulen 
Unterstützung aus einer Hand bekommen.   

 
 
Wiesbaden, 1. Dezember 2005 
 Der Fraktionsvorsitzende: 
 Tarek Al-Wazir 
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